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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

AVG §45 Abs2;

StVO 1960 §38 Abs1 lita;

Rechtssatz

Es entspricht der Lebenserfahrung, dass Vorgänge des Straßenverkehrs durchaus durch rasches Wechseln der

Blickrichtung mit ausreichender Sicherheit wahrgenommen werden können.

Schlagworte

Beweismittel Zeugenbeweis Zeugenaussagen von Amtspersonen freie Beweiswürdigung
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